
 

Bewertung des Koalitionsvertrages aus Sicht des 
Deutschlandtourismus 

Berlin, den 29.11.2021 

 

Der Deutsche Tourismusverband hat die Verhandlungsgruppen erfolgreich von seinen 
Kernforderungen überzeugen können. Die DTV-Kernforderungen waren: 

Mit 3 Millionen Beschäftigten ist der Tourismus in Deutschland ein elementarer 
Wirtschaftsfaktor und gehört in den Mittelpunkt der Wirtschaftspolitik. Tourismus sorgt für 
Lebensqualität und gleichwertige Lebensverhältnisse in ganz Deutschland. Tourismus ist eine 
Friedensbranche und steht für Weltoffenheit, fördert Toleranz, Verständigung und Miteinander. 
Tourismus trägt zu Bildung und Gesundheit bei. Die Corona-Pandemie ist eine Zäsur für die 
gesamte Tourismusbranche. Corona hat bestehende Herausforderungen verstärkt, den 
Strukturwandel beschleunigt, aber auch neue Herausforderungen geschaffen. Nach dem Erfolg 
der Krisenhilfen in der Corona-Pandemie muss es nun im Koalitionsvertrag auf der 
Bundesebene darum gehen, den richtigen Rahmen für die Zukunft des Deutschlandtourismus 
zu setzen – für Wiederaufbau, für Modernisierung und für wirksamere Koordinierung. 
Folgende Punkte sollten für eine erfolgreiche Tourismuspolitik im Mittelpunkt stehen: 

 

1. Für die Stabilisierung des Tourismus legt der Bund ein Modernisierungsprogramm 
„Tourismus 2025“ auf, das bestehende Maßnahmen und Programme bündelt und durch 
weitere ergänzt. Der Schwerpunkt liegt auf Fach- und Arbeitskräftesicherung, 
Investitionen in die touristische Infrastruktur, Innovationen, Qualitätssteigerung, 
Barrierefreiheit, Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Klimafolgenanpassung und 
Digitalisierung. Der Bund sichert die kommunale Finanzkraft, um Investitionen in die 
kommunale touristische Infrastruktur zu ermöglichen. 

2. Für die Auslandswerbung wird die institutionelle Förderung des Bundes für die Deutsche 
Zentrale für Tourismus e.V. (DZT) deutlich verstärkt. 

3. Die Koordinierung des Tourismus auf Bundesebene wird gestärkt. Der 
Tourismusbeauftragte der Bundesregierung ist ausschließlich für Tourismus zuständig. 
Darüber gewährleistet ein ständiger Staatssekretärsausschuss die notwendige 
Abstimmung zwischen den Bundesressorts.  

4. Die 2018 begonnene Erarbeitung der Nationalen Tourismusstrategie wird mit dem Ziel 
fortgesetzt, einen strategischen Rahmen für das laufende Jahrzehnt zu setzen. 

5. Um den laufenden Strukturwandel im Tourismus im Dialog mit der Branche zu 
begleiten, wird eine Nationale Plattform „Zukunft des Tourismus“ eingesetzt. Ziel der 
Plattform ist es, konkrete Handlungsempfehlungen an Politik, Wirtschaft und 
Gesellschaft zu erarbeiten. 

6. Der Bund überarbeitet sein Pandemiekonzept, um künftig Beherbergungs- oder 
Reiseverbote zu vermeiden und einheitliche Regeln mit den Ländern zu ermöglichen. Er 
sorgt dafür, dass außerordentliche Wirtschaftshilfen schneller, wirksamer und 
unbürokratischer geleistet werden können. 

 



 

Der Koalitionsvertrag, der am 24.11.2021 vorgestellt wurde, enthält folgende Vereinbarung 
zwischen SPD, Grünen und FDP: 

 

„Tourismus 

Der inländische Tourismus ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor mit großem Zukunftspotenzial, 
besonders im ländlichen Raum. Wir nehmen den Prozess zur nationalen Tourismusstrategie 
wieder auf, verbessern die Koordinierung der Tourismuspolitik, um den Tourismusstandort 
Deutschland nach der Corona-Krise nachhaltig, klimafreundlich, sozial gerecht und innovativ zu 
gestalten. Mit einem Modernisierungsprogramm „Zukunft Tourismus“ unterstützen wir 
unbürokratisch Neu- und Wiedergründungen. Nationale Naturlandschaften, UNESCO-
Welterbestätten und UNESCO Global Geoparks sind wichtige Bestandteile des deutschen 
Tourismus. Für einen nachhaltigen, naturverträglichen Tourismus unterstützen wir einen 
verstärkten Ausbau der passenden Infrastruktur, besonders bei Wander-, Rad- und 
Wassertourismus. Für einen langfristigen Dialog zu den Zukunftsthemen der Branche, 
Klimaneutralität, Digitalisierung, Fachkräfte, etablieren wir eine „Nationale Plattform Zukunft 
des Tourismus“. Wir schaffen die analoge Meldepflicht bei touristischen Übernachtungen, wo 
möglich, im Bundesmeldegesetz ab. Der Umgang mit Meldescheinen wird künftig komplett 
digital erfolgen. Wir werden die Gewinnung ausländischer Fachkräfte für die deutsche 
Tourismusbranche durch den Abbau bürokratischer Hürden erleichtern.“ 

 

Über weitere Vereinbarungen im Koalitionsvertrag, die einen direkten oder indirekten Bezug 
zum Tourismus haben, möchten wir informieren: 

  



 

Koalitionsvertrag Bezug zum DTV bzw. 
Bewertung 

Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung  

Unser Ziel ist es, die Verfahrensdauer mindestens zu 
halbieren. 

schnellerer 
Infrastrukturausbau 

Um Verwaltungsverfahren zu beschleunigen, werden wir 
eine frühestmögliche und intensive 
Öffentlichkeitsbeteiligung einführen. Diese wird mit einer 
Mitwirkungspflicht für die anerkannten 
Naturschutzverbände und für die betroffene Öffentlichkeit 
kombiniert. 

Sicherung/Verbesserung der 
Tourismusakzeptanz 

Bei besonders prioritären Vorhaben soll der Bund künftig 
nach dem Vorbild des Bundesimmissionsschutzgesetzes 
kurze Fristen zum Erlass des Planfeststellungsbeschlusses 
vorsehen. 

 

Wir wollen große und besonders bedeutsame 
Infrastrukturmaßnahmen auch im Wege zulässiger und 
unionsrechtskonformer Legalplanung beschleunigt auf den 
Weg bringen und mit hoher politischer Priorität umsetzen. 
Unter solchen Infrastrukturmaßnahmen verstehen wir 
systemrelevante Bahnstrecken, Stromtrassen und 
Ingenieursbauwerke (z. B. kritische Brücken). 

Verstärkt bundesgesetzliche 
Regelung von 
Infrastrukturmaßnahmen. 
Bezug zu Bahnstrecken, 
Brücken. Wichtig: 
Stromtrassen- und 
Windkraftausbau hat 
Landschaftsbildveränderung 
zur Folge. Einbeziehung des 
Tourismus in die 
Planungsprozesse 
notwendig. 

Für geeignete Fälle kommt auch eine Übernahme des 
Raumordnungsverfahrens durch den Bund in Betracht. 
Beginnen werden wir mit Schienenprojekten aus dem 
Deutschlandtakt – dem Ausbau/Neubau der Bahnstrecken 
Hamm-Hannover-Berlin, Korridor Mittelrhein, Hanau-
Würzburg/Fulda-Erfurt, München-Kiefersfelden-Grenze D/A, 
Karlsruhe-Basel, „Optimiertes Alpha E+“, Ostkorridor Süd, 
Nürnberg-Reichenbach/Grenze D-CZ, die Knoten Hamburg, 
Frankfurt, Köln, Mannheim und München (…). Weitere 
Vorhaben werden hinzukommen.  

Beschleunigung von 
Schienenprojekten. 
Berücksichtigung 
tourismusrelevanter 
Strecken beim Ausbau, 
Fokussierung nicht nur auf 
die Hauptstrecken, zügige 
Umsetzung auch kleiner und 
mittlerer 
tourismusrelevanter 
Maßnahmen notwendig. 

  

Digitaler Staat und digitale Verwaltung  

Die Weiterentwicklung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) 
geht mit einer ausreichenden Folgefinanzierung einher, mit 
der eine klare Standardisierung und Vereinheitlichung von 
IT-Verfahren nach dem Einer-für-alle-Prinzip (EfA) 

Bezug zum Meldeschein. 
Wichtig: EfA bei 
Tourismusabgabe läuft 
aktuell. Übertragbarkeit 



 

unterstützt wird. (…) Kommunen müssen von Bundesmitteln 
profitieren und im Rahmen des EfA-Prinzips entwickelte 
Lösungen übernehmen können. Digitalisierungshemmnisse 
(Schriftform u. a.) bauen wir mittels Generalklausel ab und 
vereinheitlichen Begriffe (z. B. „Einkommen“). (…) Für 
öffentliche IT-Projekte schreiben wir offene Standards fest. 

noch offen wegen 
anstehender Neuregelung 
zum besonderen 
Meldeschein. 

Wichtig: Offene 
Datenstandards bei 
öffentlichen IT-Projekten. 

  

Digitale Infrastruktur  

Wir richten die Frequenzvergabe auf Vorgaben für 
Flächenversorgung aus, auch negative Auktionen sollen zum 
Einsatz kommen. Wir beschleunigen die Maßnahmen für 
besseren Mobilfunk- und WLAN-Empfang bei der Bahn. Wir 
prüfen Wege hin zu einer besseren digitalen Teilhabe für alle, 
z. B. durch Barrierefreiheit. 

Überfällig: Bei 
Frequenzvergabe wird 
Flächenversorgung Vorgabe. 

  

Nutzung von Daten und Datenrecht  

Wir führen einen Rechtsanspruch auf Open Data ein und 
verbessern die Datenexpertise öffentlicher Stellen. 

Rechtsanspruch auf Open 
Data – Bezug zum DZT-
Open-Data-Projekt 

  

Innovation, Wissenschaft, Hochschule und Forschung  

Wir wollen den Anteil der gesamtstaatlichen Ausgaben für 
Forschung und Entwicklung auf 3,5 Prozent des BIP bis 

2025 erhöhen. 

Tourismusforschung und 
Lehre müssen von der 
Mittelerhöhung profitieren. 

  

Mittelstand, Handwerk und Freie Berufe  

Förderprogramme und Investitionszuschüsse sollen vor 
allem für kleine und mittlere Unternehmen und 
Selbstständige deutlich einfacher zu beantragen und zu 
dokumentieren sein. Dafür werden wir sie digitalisieren, 
evaluieren und bedarfsgerecht ausgestalten.  

Überfällig und wichtig für 
Mittelabfluss. 

  

Einzelhandel  

Wir nutzen das Förderprogramm „Zukunftsfähige 
Innenstädte und Zentren“ und führen die 
Innenstadtstrategie des Bundes fort, insbesondere das 
Programm „Lebendige Zentren“ im Rahmen der Bund-
Länder-Städtebauförderung. Sie sollen für eine Verbesserung 

Sehr wichtige Initiative für 
den DTV und seine 
Städtemitglieder. Deutscher 
Städtetag ist einbezogen. 



 

der Aufenthalts- und Erlebnisqualität in den Innenstädten 
genutzt werden.  

Wir werden die konkreten Rückzahlmodalitäten der Corona-
Hilfen prüfen. 

Bezug nur zum 
Einzelhandel? 

  

Start-up-, Gründungs- und Innovationsförderung  

Wir schaffen die Voraussetzungen für flächendeckende „One 
Stop Shops“, also Anlaufstellen für Gründungsberatung, -
förderung und -anmeldung. Ziel ist es, 
Unternehmensgründungen innerhalb von 24 Stunden zu 
ermöglichen. Die staatliche Förderbank KfW soll stärker als 
Innovations- und Investitionsagentur sowie als Co-
Wagniskapitalgeber wirken, insbesondere für KI, 
Quantentechnologie, Wasserstoff, Medizin, nachhaltige 
Mobilität, Bioökonomie und Kreislaufwirtschaft.  

Wichtig für Start-ups auch 
im Tourismus. 

Die Förderprogramme wie „Zentrales Innovationsprogramm 
Mittelstand (ZIM)“, „Industrielle Gemeinschaftsforschung für 
Unternehmen (IGF)“, „INNO-KOM“, „go-digital“ und „Digital 
Jetzt“ sowie das „Innovationsprogramm für 
Geschäftsmodelle und Pionierlösungen (IGP)“ werden wir 
weiterentwickeln. 

Wichtig: Einbeziehung der 
Innovationsförderung im 
Tourismus prüfen. 

Wir werden ein Reallabor- und Freiheitszonengesetz 
schaffen, das einheitliche und innovationsfreundliche 
Rahmenbedingungen für Reallabore bietet und neue 
Freiräume zur Erprobung von Innovationen ermöglicht. Das 
Gesetz soll u. a. übergreifende Standards für Reallabore und 
Experimentierklauseln gesetzlich verankern, die 
Unternehmen, Forschungsinstituten und Kommunen 
attraktive Bedingungen bieten und gleichzeitig 
regulatorisches Lernen fördern. 

Gut: Erprobung von 
Tourismusregulierung. 

  

Bürokratieabbau  

Überflüssige Bürokratie werden wir abbauen. Die 
ressortübergreifende „One-in-one-out“-Regelung setzen wir 
konsequent fort. Die Bundesregierung wird ein 
systematisches Verfahren zur Überprüfung des 
bürokratischen Aufwands von Gesetzen und Regelungen 
entwickeln, das eine regelmäßige Einbeziehung der 
Stakeholder vorsieht (Praxischeck).  

Unnötige Erfordernisse bei A1 Bescheinigungen bei 
grenzüberschreitender Dienstleistungserbringung müssen 
rasch abgeschafft werden, indem ein europäisches 
elektronisches Echtzeitregister eingeführt wird. 

DTV und seine Mitglieder als 
Stakeholder! 

 

A1-Bescheinigung: 
Erleichterung bei 
Geschäftsreisen  



 

  

Fachkräfte  

Der Mangel an qualifizierten Fachkräften in vielen Branchen 
kann eines der größten Hindernisse für 
Wirtschaftswachstum, für die Sicherung von Wohlstand, eine 
hohe Qualität in Gesundheit, Pflege, Betreuung und Bildung 
sowie für das Gelingen der Transformation in Deutschland 
sein. Die Bundesregierung wird daher ihre 
Fachkräftestrategie und die Nationale 
Weiterbildungsstrategie weiterentwickeln. Wesentliche 
Bausteine sind:  

Wichtig: Beteiligung DTV, 
vorab Erarbeitung DTV-
Strategie 

Erstens streben wir eine höhere Erwerbsbeteiligung von 
Frauen an. Diesem Ziel dient unsere Arbeitsmarkt-, 
Gleichstellungs- und Familienpolitik.  

 

Zweitens wollen wir allen älteren Erwerbstätigen, die dies 
können und wollen, ermöglichen auch mindestens bis zum 
regulären Renteneintrittsalter zu arbeiten.  

 

Drittens brauchen wir einen neuen Schub für berufliche Aus-, 
Fort- und Weiterbildung oder Neuorientierung auch in der 
Mitte des Erwerbslebens, vor allem dann, wenn der 
technologische Wandel dies erfordert.  

 

Viertens braucht Deutschland mehr 
Arbeitskräfteeinwanderung. Wir werden unser 
Einwanderungsrecht weiterentwickeln und bewährte 
Ansätze des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes wie die 
Westbalkanregelung entfristen. Neben dem bestehenden 
Einwanderungsrecht werden wir mit der Einführung einer 
Chancenkarte auf Basis eines Punktesystems eine zweite 
Säule etablieren, um Arbeitskräften zur Jobsuche den 
gesteuerten Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt zu 
ermöglichen. Die Blue Card werden wir im nationalen Recht 
auf nicht-akademische Berufe ausweiten; Voraussetzung 
wird ein konkretes Jobangebot zu marktüblichen 
Konditionen sein.  

 

Zugleich werden wir die Hürden bei der Anerkennung von 
Bildungs- und Berufsabschlüssen aus dem Ausland 
absenken, Bürokratie abbauen und Verfahren beschleunigen.  

 

Fünftens müssen Arbeitsbedingungen in den Bereichen 
attraktiver werden, in denen bereits jetzt oder absehbar ein 
Mangel an Fachkräften herrscht.  

Wichtiges Thema auch im 
Tourismus. 

 

 

 



 

Regionale Wirtschaftsförderung  

Im Rahmen des Gesamtdeutschen Fördersystems werden wir 
die Mittel für die Gemeinschaftsaufgabe Regionale 
Wirtschaftsentwicklung für Innovationsförderung, 
Digitalisierung, betriebliche Produktivitätsziele, 
Nachhaltigkeit und Dekarbonisierung aufstocken. Dabei soll 
die bestehende 50-km-Regelung überprüft und 
gegebenenfalls abgeschafft werden. Ziel ist es, damit für 
zusätzliche regionale Wachstumsimpulse zu sorgen. Wir 
werden die Erfahrungen mit diesem Instrument nutzen, um 
das gesamte Fördersystem des Bundes in Zukunft noch 
stärker auf die Herstellung gleichwertiger 
Lebensverhältnisse und die Transformation der 
Wirtschaftsstruktur auszurichten. Alle Ressorts werden ihre 
Förderrichtlinien überprüfen. Alle Ressorts werden die 
regionale Verteilung ihrer Förderprogramme offenlegen 
und dazu einheitliche Datenstandards etablieren. Wir streben 
eine ausgewogene regionale Verteilung von 
außeruniversitären Forschungseinrichtungen auch 
innerhalb der großen Wissenschafts- und 
Forschungsorganisationen an. Den Ausbau und die 
Neuansiedlung von außeruniversitären Einrichtungen 
unterstützen wir prioritär in den Regionen, die gegenwärtig 
unterausgestattet sind, so wie z. B. viele Teile 
Ostdeutschlands.  

Einbeziehung der 
Innovationsförderung im 
Tourismus ist besonders in 
der GRW möglich. 

 

Relevant für Tourismus 
kann Abschaffung der 50km-
Regel sein. 

 

 

 

 

 

Prüfung eines nationalen 
Tourismusforschungsinstitu
ts! 

  

Naturschutz und Biodiversität  

Wir unterstützen die Ausweisung des europäischen Grünen 
Bandes und berücksichtigen dabei auch die 
Erinnerungskultur und begangenes SED-Unrecht. Wir legen 
einen Aktionsplan Schutzgebiete auf, mit dem Ziel, ihr 
Management zu verbessern.  

Bundeseigene Flächen im Außenbereich haben für den 
Klimaschutz sowohl als potenzielle Standorte für Windkraft- 
und PV-Anlagen, als auch für die Biodiversität – wie z. B. 
Biotopverbund, Nationales Naturerbe, Wildnisgebiete, 
Gewässer- und Artenschutz – eine erhebliche Bedeutung und 
können die Entwicklung im ländlichen Raum unterstützen 
und einer nachhaltigen Nutzung zur Verfügung stehen. 
Hierfür geeignete Flächen werden künftig von der 
Privatisierung ausgenommen und der Bundesanstalt für 
Immobilienaufgaben übertragen, soweit sie sich noch nicht 
in deren Eigentum befinden. Die Bundesanstalt verpachtet 
diese Flächen und Flächen aus ihrem eigenen Bestand 
dauerhaft für den jeweiligen Zweck.  

Grünes Band und die 
entsprechenden 
Erinnerungsorte touristisch 
erschließen (UNESCO-
Weltnatur-/Kulturerbe als 
Forderung des BUND). 



 

Die BVVG-Flächen, die zur Übertragung in das Nationale 
Naturerbe beim Bundesamt für Naturschutz vorbereitet und 
gelistet sind, werden zügig übertragen und so entwickeln, 
dass sie ihre Funktion als CO2-Senken erhöhen.  

Wir stärken den Naturschutz in der Gemeinschaftsaufgabe 
Agrarstruktur und Küstenschutz (GAK) und erhöhen die 
Mittel auch für die Vertragsnaturschutzprogramme der 
Länder. 

Bezug ist zu prüfen. 

  

Natürlicher Klimaschutz  

Wir entwickeln ein Aktionsprogramm Natürlicher 
Klimaschutz, mit dem wir Synergien zwischen Natur- und 
Klimaschutz schaffen und stärken mit 
Renaturierungsmaßnahmen die Resilienz unserer 
Ökosysteme, insbesondere Moore, Wälder, Auen, Grünland 
sowie marine und Küstenökosysteme, gegen die Klimakrise. 
Wir stellen eine ausreichende Finanzierung aus dem Energie- 
und Klimafonds bereit. Zusätzlich richten wir einen 
Bundesnaturschutzfonds ein und bündeln die bestehenden 
Bundesprogramme zum Naturschutz. 

Sanfte Nutzung von 
Schutzgebieten zur 
Sensibilisierung für Natur- 
und Klimaschutz in der 
Bevölkerung. 

Das bestehende Naturerbe an Oder und Mittelelbe schützen 
wir. Die Kompetenzen der Bundeswasserstraßen- und 
Schifffahrtsverwaltung (WSV) für Klimaschutz und 
Klimaanpassung werden wir stärken. 

Belange des Tourismus 
sichern.  

Gerade im Wald werden die Folgen der Klimakrise sichtbar. 
Gleichzeitig ist er für das Erreichen unserer Klimaschutzziele 
unerlässlich. Durch einen gezielten Waldumbau müssen 
artenreiche und klimaresiliente Wälder mit überwiegend 
standortheimischen Baumarten geschaffen werden. Die 
Waldbewirtschaftung spielt dabei eine wichtige Rolle. 
Entsprechend dieser Ziele novellieren wir das Waldgesetz.  

Reform Waldgesetz: Belange 
des Tourismus sichern. über 
die Waldplattform Schutz, 
Erholung und Gesundheit 
(WaSEG) beim BMEL 

Wir stoppen den Einschlag in alten, naturnahen 
Buchenwäldern in öffentlichem Besitz. Die Wälder im 
Bundesbesitz sollen mittelfristig mindestens nach FSC- oder 
Naturland-Standards bewirtschaftet werden.  

 

  

Meeresschutz  

Für die Bergung und Vernichtung von Munitionsaltlasten in 
der Nord- und Ostsee wird ein Sofortprogramm aufgelegt 
sowie ein Bund-Länderfonds für die mittel- und langfristige 
Bergung eingerichtet und solide finanziert.  

Wichtig und notwendig für 
Tourismus an Nord- und 
Ostsee. 

  



 

Klimaanpassung  

Wir erarbeiten eine vorsorgende Klimaanpassungsstrategie, 
insbesondere auch vor dem Hintergrund der Flutkatastrophe 
2021. Mit einem Klimaanpassungsgesetz schaffen wir einen 
Rahmen, um gemeinsam mit den Ländern eine nationale 
Klimaanpassungsstrategie mit messbaren Zielen etwa in den 
Handlungsfeldern Hitzevorsorge, Gesundheits- und 
Allergieprävention und Wasserinfrastruktur umzusetzen 
und rechtzeitig nachsteuern zu können. Erste dringliche 
Maßnahmen werden wir zudem mit einem Sofortprogramm 
sehr schnell auf den Weg bringen. Wir streben eine 
Verankerung der gemeinsamen Finanzierung von Bund und 
Ländern zur Klimavorsorge und Klimaanpassung an und 
wollen sie mit ausreichend finanziellen Mitteln ausstatten. 
Wir schaffen mehr Raum für Innovation, Digitalisierung und 
privatwirtschaftliche Initiativen für Klimaanpassung.  

Wir schaffen bundeseinheitliche Standards für die 
Bewertung von Hochwasser- und Starkregenrisiken und die 
Erstellung und Veröffentlichung von Gefahren- und 
Risikokarten. Wir überprüfen den Ausnahmekatalog für die 
Genehmigung von Bauvorhaben in ausgewiesenen 
Überschwemmungsgebieten und passen ihn, wenn nötig, an, 
mit dem Ziel, Risiken zu minimieren. Wir unterstützen 
Privathaushalte mit einer KfW-Förderung bei der privaten 
Hochwasser- und Starkregenvorsorge. Wir unterstützen 
Kommunen bei Investitionen in Klimaresilienz, insbesondere 
in eine klimafeste Wasserinfrastruktur, die 
Extremniederschlägen und Niedrigwasser Rechnung trägt. 
Mit Entsiegelungsprojekten stärken wir die Versickerung von 
Regenwasser und reduzieren die Risiken von 
Überschwemmungen. 

Belange des Tourismus 
sichern.  

 

 

 

Unterstützung der 
Kommunen auch bei der 
Klimafolgenanpassung 
kommunaler 
Infrastrukturen und 
touristischer Einrichtungen. 

 

Belange des Tourismus 
sichern. Pilotprojekt 
„Tourismus fit für den 
Klimawandel machen“ aus 
Niedersachsen bundesweit 
umsetzen 
(https://nds.tourismusnetzw
erk.info/inhalte/qualitaetsm
anagement/klimawandel-
und-tourismus/tmn-und-
wirtschaftsministerium-
machen-niedersachsens-
tourismus-fit-fuer-den-
klimawandel/) 

  

Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur und 
Küstenschutz (GAK) 

 

Orientiert an der Reform der GRW werden wir die 
Gemeinschaftsaufgabe neu an unseren Zielen ausrichten 
und setzen uns für eine überjährige und flexible 
Finanzierung ein. Neue Aufgaben wie Naturschutz und 
Klimaanpassung müssen durch zusätzliche Finanzmittel 
gesichert werden. Kooperationen zwischen Naturschutz und 
Landwirtschaft sollen für die landwirtschaftliche Förderung 
eine rechtliche Grundlage erhalten.  

 

Belange des Tourismus 
sichern. 
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Fischerei  

Wir setzen uns für den Erhalt der Fischerei an unseren 
Küsten ein. Wir werden auf europäischer und internationaler 
Ebene eine faire, wissenschaftsbasierte Ermittlung und 
Zuteilung der Fangquoten einfordern. Dazu werden wir eine 
„Zukunftskommission Fischerei“ initiieren, um 
Empfehlungen für eine nachhaltige Fischerei und 
Aquakultur, Binnen- und Hochseefischerei zu erarbeiten. Wir 
wollen die Grundschleppnetz-Fischerei beschränken und 
Fangtechniken artenspezifisch anpassen sowie eine 
naturschutzgerechte Regulierung von Stellnetzen. Wir 
erkennen die Leistung der Anglerinnen und Angler für den 
Natur- und Artenschutz an. 

Wichtig für den 
(Angel)Tourismus. 

  

Mobilität  

Wir wollen die 2020er Jahre zu einem Aufbruch in der 
Mobilitätspolitik nutzen und eine nachhaltige, effiziente, 
barrierefreie, intelligente, innovative und für alle 
bezahlbare Mobilität ermöglichen. … Mobilität ist für uns 
ein zentraler Baustein der Daseinsvorsorge, Voraussetzung 
für gleichwertige Lebensverhältnisse und die 
Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschafts- und Logistikstandorts 
Deutschland mit zukunftsfesten Arbeitsplätzen. Dafür 
werden wir Infrastruktur ausbauen und modernisieren 
sowie Rahmenbedingungen für vielfältige 
Mobilitätsangebote in Stadt 

und Land weiterentwickeln. 

Belange des Tourismus 
sichern. Erschließung auch 
des ländlichen Raumes und 
touristisch wichtiger POI. 

  

Infrastruktur  

Die Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur müssen 
weiter erhöht und langfristig abgesichert werden. Dabei 
wollen wir erheblich mehr in die Schiene als in die Straße 
investieren, um prioritär Projekte eines Deutschlandtaktes 
umzusetzen. Bei den Bundesfernstraßen wollen wir einen 
stärkeren Fokus auf Erhalt und Sanierung legen, mit 
besonderem Schwerpunkt auf Ingenieurbauwerke. Dazu 
werden wir den Anteil der Erhaltungsmittel bis 2025 bei 
wachsendem Etat schrittweise erhöhen. 

Wichtig auch für die 
touristische Infrastruktur. 

Wir streben einen neuen Infrastrukturkonsens bei den 
Bundesverkehrswegen an. Dazu werden wir parallel zur 
laufenden Bedarfsplanüberprüfung einen Dialogprozess mit 
Verkehrs-, Umwelt-, Wirtschafts- und 
Verbraucherschutzverbänden starten mit dem Ziel einer 
Verständigung über die Prioritäten bei der Umsetzung des 

DTV in den Dialog 
einbeziehen! 



 

geltenden Bundesverkehrswegeplan. Bis zur 
Bedarfsplanüberprüfung gibt es eine gemeinsame 
Abstimmung über die laufenden Projekte.  

  

Bahnverkehr  

Wir werden den Masterplan Schienenverkehr 
weiterentwickeln und zügiger umsetzen, den 
Schienengüterverkehr bis 2030 auf 25 Prozent steigern und 
die Verkehrsleistung im Personenverkehr verdoppeln. Den 
Zielfahrplan eines Deutschlandtaktes und die 
Infrastrukturkapazität werden wir auf diese Ziele ausrichten. 
Sofern haushalterisch machbar, soll die Nutzung der Schiene 
günstiger werden, um die Wettbewerbsfähigkeit der Bahnen 
zu stärken. 

Verdoppelung 
Personenverkehr ist wichtig 
für Tourismus. 

Wir werden mehr Oberzentren an den Fernverkehr 
anbinden. Wir werden die Umsetzung eines 
Deutschlandtaktes infrastrukturell, finanziell, 
organisatorisch, eisenbahnrechtlich und 
europarechtskonform absichern.  

Wichtig für Tourismus. 

Grenzüberscheitenden Verkehr wollen wir stärken und mit 
der EU sowie ihren Mitgliedstaaten Nachtzugangebote 
aufbauen.  

Bis 2030 wollen wir 75 Prozent des Schienennetzes 
elektrifizieren und innovative Antriebstechnologien 
unterstützen.  

Die Digitalisierung von Fahrzeugen und Strecken werden wir 
prioritär vorantreiben.  

Wir werden ein Programm „Schnelle 
Kapazitätserweiterung“ auflegen, Barrierefreiheit und 
Lärmschutz verbessern, Bahnhofsprogramme bündeln und 
stärken, das Streckennetz erweitern, Strecken reaktivieren 
und Stilllegungen vermeiden und eine 
Beschleunigungskommission Schiene einsetzen.  

Die Einführung der Digitalen Automatischen Kupplung 
wollen wir beschleunigen, den Einzelwagenverkehr stärken 
und Investitionsanreize für Gleisanschlüsse setzen. 

Nachtzugangebote sind 
nachhaltige Alternative zu 
Flügen. 

 

Gut ist auch Reaktivierung 
von Strecken. 

 

Einbeziehung des DTV in 
Beschleunigungskommissio
n Schiene prüfen! 

Wir wollen die Investitionsmittel für die DB Infrastruktur 
erhöhen.  

 

 

 

  



 

Öffentlicher Verkehr und neue Mobilitätsangebote  

Wir wollen Länder und Kommunen in die Lage versetzen, 
Attraktivität und Kapazitäten des ÖPNV zu verbessern. Ziel 
ist, die Fahrgastzahlen des öffentlichen Verkehrs deutlich zu 
steigern. 2022 werden wir die pandemiebedingten 
Einnahmeausfälle wie bisher ausgleichen. Wir wollen einen 
Ausbau- und Modernisierungspakt, bei dem sich Bund, 
Länder und Kommunen unter anderem über die 
Finanzierung bis 2030 einschließlich der Eigenanteile der 
Länder und Kommunen und die Aufteilung der Bundesmittel 
verständigen sowie Tarifstrukturen diskutieren. 
Regionalisierungsmittel werden ab 2022 erhöht. Gemeinsam 
werden wir Qualitätskriterien und Standards für Angebote 
und Erreichbarkeit für urbane und ländliche Räume 
definieren.  

Wichtig: Erhöhung der 
Regionalisierungsmittel.  

 

Einbeziehung des DTV bei 
der Entwicklung von 
Qualitätskriterien und 
Standards für Angebote und 
Erreichbarkeit für urbane 
und ländliche Räume. 

 

Stichwort Tarifstrukturen 
hinsichtlich Gästekarten: 
Anreize schaffen zur 
Nutzung des ÖPNV in 
Freizeit & Urlaub. 

Für eine nahtlose Mobilität verpflichten wir 
Verkehrsunternehmen und Mobilitätsanbieter, ihre 
Echtzeitdaten unter fairen Bedingungen bereitzustellen. 
Anbieterübergreifende digitale Buchung und Bezahlung 
wollen wir ermöglichen. Den Datenraum Mobilität 
entwickeln wir weiter.  

Wichtig für touristische 
Mobilität. Ableitung von 
Handlungsempfehlungen 
aus der Datenanalyse unter 
Berücksichtigung 
touristischer Mobilität. 
Touristische Mobilität 
messbar machen (Wer reist 
wann wie mit welcher 
Motivation wohin?), Daten 
für Besuchermanagement. 

Intermodale Verknüpfungen werden wir stärken und 
barrierefreie Mobilitätsstationen fördern.  

Wichtig für touristische 
Mobilität. 

Digitale Mobilitätsdienste, innovative Mobilitätslösungen 
und Carsharing werden wir unterstützen und in eine 
langfristige Strategie für autonomes und vernetztes Fahren 
öffentlicher Verkehre einbeziehen. 

Wichtig: Kooperation u.a. 
mit VDV notwendig! 

Damit alle neuen Busse einschließlich der Infrastrukturen 
möglichst zeitnah klimaneutral fahren, wird der Bund die 
bestehende Förderung verlängern und 
mittelstandsfreundlicher ausgestalten. 

Wichtig u.a. für Bustouristik 
(RDA) und Fernbus (Flixbus) 

Wir setzen uns für faire Arbeitsbedingungen im ÖPNV ein. 
Zu diesem Zweck stärken wir die Tariftreue und schaffen die 
gesetzliche Grundlage dafür, Tarifverträge zur Bedingung bei 
Ausschreibungen zu machen. Mittelständische Interessen 
sind bei der Vergabe zu berücksichtigen. Am Vorrang 
eigenwirtschaftlicher Verkehre halten wir fest. 

 



 

Mobilitätsforschung werden wir interdisziplinär aufwerten, 
das Zentrum Zukunft der Mobilität neu aufstellen und 
erweitern, sowie das Zentrum für 
Schienenverkehrsforschung stärken. 

Wichtig für DTV-Facharbeit! 

  

Autoverkehr  

Der Ausbau der Ladeinfrastruktur muss dem Bedarf 
vorausgehen. Wir werden deshalb den vorauslaufenden 
Ausbau der Ladesäuleninfrastruktur mit dem Ziel von einer 
Million öffentlich und diskriminierungsfrei zugänglichen 
Ladepunkten bis 2030 mit Schwerpunkt auf 
Schnellladeinfrastruktur ressortübergreifend beschleunigen, 
auf Effizienz überprüfen und entbürokratisieren. Wir setzen 
auf die Mobilisierung privater Investitionen. Wo 
wettbewerbliche Lösungen nicht greifen, werden wir mit 
Versorgungsauflagen, wo baulich möglich, die verlässliche 
Erreichbarkeit von Ladepunkten herstellen. Wir werden die 
Förderung für den Ausbau der Ladeinfrastruktur effektiver 
und effizienter ausgestalten. Wir werden Hemmnisse in 
Genehmigungsprozessen, bei der Netzinfrastruktur und den 
Netzanschlussbedingungen abbauen und die Kommunen bei 
einer vorausschauenden Planung der Ladeinfrastruktur 
unterstützen. Wir werden bidirektionales Laden ermöglichen, 
wir sorgen für transparente Strompreise und einen öffentlich 
einsehbaren Belegungsstatus. Wir werden den Aufbau eines 
flächendeckenden Netzes an Schnellade-Hubs 
beschleunigen und die Anzahl der ausgeschriebenen Hubs 
erhöhen. Wir werden den Masterplan Ladeinfrastruktur 
zügig überarbeiten und darin notwendige Maßnahmen aus 
den Bereichen Bau, Energie und Verkehr bündeln sowie 
einen Schwerpunkt auf kommunale Vernetzung der 
Lösungen legen. Wir setzen uns für ambitionierte 
Ausbauziele auf europäischer Ebene ein.  

 

Wir schaffen ein Mobilitätsdatengesetz und stellen freie 
Zugänglichkeit von Verkehrsdaten sicher. Zur 
wettbewerbsneutralen Nutzung von Fahrzeugdaten streben 
wir ein Treuhänder-Modell an, das Zugriffsbedürfnisse der 
Nutzer, privater Anbieter und staatlicher Organe sowie die 
Interessen betroffener Unternehmen und Entwickler 
angemessen berücksichtigt. Im Gesetz zum autonomen 
Fahren werden wir die Regelungen verbessern, 
Haftungsfragen klären und die Datenhoheit der Nutzer 
sicherstellen. 

 

 

  



 

Radverkehr  

Wir werden den Nationalen Radverkehrsplan umsetzen und 
fortschreiben, den Ausbau und die Modernisierung des 
Radwegenetzes sowie die Förderung kommunaler 
Radverkehrsinfrastruktur vorantreiben. Zur Stärkung des 
Radverkehrs werden wir die Mittel bis 2030 absichern und 
die Kombination von Rad und öffentlichem Verkehr fördern. 
Den Fußverkehr werden wir strukturell unterstützen und mit 
einer nationalen Strategie unterlegen. 

Wichtig auch für Radnetz 
Deutschland! 

 

Fußverkehr: Einbeziehung 
DTV und Wanderverband! 

  

Schiffsverkehr  

Wir werden Sanierung und Ausbau von Schleusen 
beschleunigen. Wir werden einen gesamtgesellschaftlichen 
Dialog zu Klimaresilienz und Naturschutz bei Wasserstraßen 
initiieren. Wir werden die Wasserstraßen- und 
Schifffahrtsverwaltung stärken und ihre Effizienz erhöhen. 

DTV (mit ADAC, BVWW und 
DOSB) in den Dialog 
einbeziehen! 

  

Luftverkehr  

Wir wollen die deutsche Luftverkehrswirtschaft und -
industrie als Schlüsselbranchen nachhaltig und 
leistungsfähig weiterentwickeln, in einem umfassenden 
Beteiligungsprozess ein Luftverkehrskonzept 2030+ zur 
Zukunft der Flughäfen in Deutschland erstellen, die 
Schienenanbindung von Drehkreuzen fördern und durch 
bessere Bahnverbindungen die Anzahl von 
Kurzstreckenflügen verringern. 

Wichtig für Incoming und 
DZT! 

  

Erneuerbare Energien  

Für die Windenergie an Land sollen zwei Prozent der 
Landesflächen ausgewiesen werden. Die nähere 

Ausgestaltung des Flächenziels erfolgt im Baugesetzbuch. 
Wir stärken den Bund-Länder-Kooperationsausschuss. 

Wir werden noch im ersten Halbjahr 2022 gemeinsam mit 
Bund, Ländern und Kommunen alle notwendigen 
Maßnahmen anstoßen, um das gemeinsame Ziel eines 
beschleunigten Erneuerbaren-Ausbaus und die 
Bereitstellung der dafür notwendigen Flächen zu 
organisieren. 

Wir werden sicherstellen, dass auch in weniger windhöffigen 
Regionen der Windenergieausbau deutlich vorankommt, 
damit in ganz Deutschland auch verbrauchsnah Onshore-

Touristische Belange 
berücksichtigen auch im 
beschleunigten Verfahren. 



 

Windenergie zur Verfügung steht (und Netzengpässe 
vermieden werden). 

  

Kohleausstieg   

Die betroffenen Regionen sowie die vom Kohleabbau 
Betroffenen können weiterhin auf solidarische 
Unterstützung zählen. Maßnahmen des 
Strukturstärkungsgesetzes wie zum Beispiel das Vorhaben 
Universitätsmedizin Cottbus werden vorgezogen bzw. 
beschleunigt. 

Touristische Entwicklung in 
den betroffenen Regionen 
einbeziehen! 

  

Transformation der Wirtschaft  

Im Dialog mit Wirtschaft, Gewerkschaften und Verbänden 
wollen wir eine „Allianz für Transformation“ schmieden und 
in den ersten sechs Monaten des Jahres 2022 stabile und 
verlässliche Rahmenbedingungen für die Transformation 
besprechen. 

Klimaschutz: DTV in der 
„Allianz für Transformation“ 
berücksichtigen. 

Um die Unternehmen bei ihren Investitionen auf dem Weg 
zur Klimaneutralität zu unterstützen, setzen wir auf 
zielgerichtete Instrumente. Dazu legen wir u. a. einen 
Transformationsfonds bei der KfW auf, nutzen 
Klimaschutzdifferenzverträge, fördern Leuchtturmprojekte 
und schaffen Anreize für Leitmärkte und für klimaneutrale 
Produkte. Wir werden auch die Kleinen und Mittleren 
Unternehmen bei ihrem Weg zur klimatechnologischen 
Transformation begleiten und fördern. 

 

 

 

 

Wichtiger Aspekt bei der 
Entwicklung klimaneutraler 
touristischer Angebote 

  

Ausbildung  

Zur Stärkung und Modernisierung berufsbildender Schulen 
legen wir mit Ländern, Kommunen und relevanten Akteuren 
einen Pakt auf.  

Mit den Ländern bauen wir die Berufsorientierung und 
Jugendberufsagenturen flächendeckend aus.  

Wir wollen eine Ausbildungsgarantie, die allen Jugendlichen 
einen Zugang zu einer vollqualifizierenden 
Berufsausbildung ermöglicht, stets vorrangig im Betrieb.  

Wir führen die Allianz für Ausbildung fort.  

Die Einstiegsqualifizierung, die assistierte Ausbildung, 
ausbildungsbegleitende Hilfen und Verbundausbildungen 
bauen wir aus.  

Wichtig für Fach- und 
Arbeitskräfte im Tourismus. 



 

Wir öffnen die Hilfen für Geflüchtete.  

Wir begrüßen tariflich vereinbarte Ausgleichsfonds. In 
Regionen mit erheblicher Unterversorgung an 
Ausbildungsplätzen initiieren wir bedarfsgerecht 
außerbetriebliche Ausbildungsangebote in enger Absprache 
mit den Sozialpartnern.  

Wir erhöhen die Ausbildungsmobilität. Für Menschen in 
Arbeitslosigkeit und Grundsicherung fördern wir 
vollqualifizierende Ausbildungen bei der beruflichen 
Weiterbildung unabhängig von ihrer Dauer. 
Vollzeitschulische Ausbildung muss vergütet und frei von 
Schulgeld sein.  

Wir bringen eine Exzellenzinitiative Berufliche Bildung auf 
den Weg, u. a. bauen wir InnoVet aus und öffnen die 
Begabtenförderungswerke des Bundes für die berufliche 
Bildung. Gleichwertige berufliche Qualifikationen erkennen 
wir für höhere Karrierewege im öffentlichen Dienst an. Die 
Ergebnisse des Evaluationsauftrags zum dualen Studium 
werden wir zügig mit allen relevanten Akteuren beraten. 

  

Weiterbildung  

Mit dem Lebenschancen-BAföG schaffen wir ein neues 
Instrument für die selbstbestimmte Weiterbildung auch 
jenseits berufs- und abschlussbezogener Qualifikation für 
alle. Dazu schaffen wir eine einfache Möglichkeit zum 
Bildungssparen in einem Freiraumkonto. Menschen mit 
geringem Einkommen erhalten hierfür jährliche Zuschüsse.  

Wichtig für Fach- und 
Arbeitskräfte im Tourismus. 

Mit einer Bildungs(teil)zeit nach österreichischem Vorbild 
bieten wir Beschäftigten finanzielle Unterstützung für 
arbeitsmarktbezogene Weiterbildung. Dies ermöglicht z. B. 
das Nachholen eines Berufsabschlusses oder eine berufliche 
Neuorientierung. Voraussetzung ist eine Vereinbarung 
zwischen Arbeitgeber und Beschäftigten. Die BA prüft die 
Fördervoraussetzungen.  

Wichtig für Fach- und 
Arbeitskräfte im Tourismus. 

Der Bundesagentur für Arbeit (BA) kommt eine stärkere Rolle 
bei der Qualifizierung und dazugehöriger Beratung zu. Um 
alle an Weiterbildung Interessierten und Betriebe zu 
unterstützen, schaffen wir eine Vernetzung der BA mit den 
regionalen Akteuren und einheitliche Anlaufstellen. Dafür 
bauen wir die Weiterbildungsverbünde aus und unterstützen 
den Aufbau von Weiterbildungsagenturen. Die Nationale 
Online Weiterbildungsplattform und die Bildungsplattform 
werden weiterentwickelt, verzahnt und verstetigt. Damit 

Wichtig für Fach- und 
Arbeitskräfte im Tourismus. 



 

schaffen wir einen übersichtlichen Zugang zu Bildungs- und 
Beratungsangeboten sowie Förderinstrumenten.  

Mit einem ans Kurzarbeitergeld angelehnten 
Qualifizierungsgeld kann die BA Unternehmen im 
Strukturwandel ermöglichen, ihre Beschäftigten durch 
Qualifizierung im Betrieb zu halten und Fachkräfte zu 
sichern.  

Wichtig für Fach- und 
Arbeitskräfte im Tourismus. 

  

Arbeitszeit und Arbeitsort  

Um auf die Veränderungen in der Arbeitswelt zu reagieren 
und die Wünsche von Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmern 
und Unternehmen nach einer flexibleren 
Arbeitszeitgestaltung aufzugreifen, wollen wir 
Gewerkschaften und Arbeitgeber dabei unterstützen, flexible 
Arbeitszeitmodelle zu ermöglichen. Wir halten am Grundsatz 
des 8-Stunden-Tages im Arbeitszeitgesetz fest. Im Rahmen 
einer im Jahre 2022 zu treffenden, befristeten Regelung mit 
Evaluationsklausel werden wir es ermöglichen, dass im 
Rahmen von Tarifverträgen Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer unter bestimmten Voraussetzungen und in 
einzuhaltenden Fristen ihre Arbeitszeit flexibler gestalten 
können. Außerdem wollen wir eine begrenzte Möglichkeit 
zur Abweichung von den derzeit bestehenden Regelungen 
des Arbeitszeitgesetzes hinsichtlich der 
Tageshöchstarbeitszeit schaffen, wenn Tarifverträge oder 
Betriebsvereinbarungen, auf Grund von Tarifverträgen, dies 
vorsehen (Experimentierräume). Im Dialog mit den 
Sozialpartnern prüfen wir, welchen Anpassungsbedarf wir 
angesichts der Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs zum Arbeitszeitrecht sehen. Dabei müssen 
flexible Arbeitszeitmodelle (z. B. Vertrauensarbeitszeit) 
weiterhin möglich sein. 

Wichtig für Fach- und 
Arbeitskräfte im Tourismus. 
Besonders Bezug zur 
Gastronomie und Hotellerie. 

Homeoffice grenzen wir als eine Möglichkeit der Mobilen 
Arbeit rechtlich von der Telearbeit und dem Geltungsbereich 
der Arbeitsstättenverordnung ab. Arbeitsschutz, gute 
Arbeitsbedingungen und das Vorhandensein eines 
betrieblichen Arbeitsplatzes sind bei mobiler Arbeit wichtige 
Voraussetzungen. Dies erfordert Information und Beratung 
der Beschäftigten sowie deren angemessene Unterstützung 
durch ihre Arbeitgeber. Zur gesunden Gestaltung des 
Homeoffice erarbeiten wir im Dialog mit allen Beteiligten 
sachgerechte und flexible Lösungen.  

Coworking-Spaces sind eine gute Möglichkeit für mobile 
Arbeit und die Stärkung ländlicher Regionen. Beschäftigte in 
geeigneten Tätigkeiten erhalten einen Erörterungsanspruch 

Stärkung ländlicher oder 
strukturschwacher Räume. 
Bezug auch zu Stadt-Land-
Verflechtungen.  



 

über mobiles Arbeiten und Homeoffice. Arbeitgeber können 
dem Wunsch der Beschäftigten nur dann widersprechen, 
wenn betriebliche Belange entgegenstehen. Das heißt, dass 
eine Ablehnung nicht sachfremd oder willkürlich sein darf. 
Für abweichende tarifvertragliche und betriebliche 
Regelungen muss Raum bleiben. Mobile Arbeit soll EU-weit 
unproblematisch möglich sein. 

  

Selbständige  

Zur Unterstützung von Soloselbständigen in der 
andauernden Corona-Pandemie führen wir die Neustarthilfe 
im Rahmen der Überbrückungshilfe III Plus so lange wie 
benötigt fort. Um auch bei zukünftigen schweren Krisen, die 
zu nicht selbst verantworteten Erwerbsausfällen führen, 
Selbstständige auch bei der Finanzierung ihrer 
Lebensunterhaltskosten schneller und besser helfen zu 
können, treffen wir Vorsorge für steuerfinanzierte 
Wirtschaftshilfen. Dabei werten wir die Erfahrungen mit der 
Neustarthilfe aus. Wir schaffen kein neues Regelsystem. 
Während der Corona-Pandemie hat sich die besondere 
Bedeutung der Künstlersozialkasse für die soziale 
Absicherung von Kreativen und Kulturschaffenden bewährt. 
Diese wollen wir auch künftig sicherstellen. 

Wichtig: Fortsetzung der 
Rettungshilfen. 

  

Mindestlohn  

Wir werden den gesetzlichen Mindestlohn in einer 
einmaligen Anpassung auf zwölf Euro pro Stunde erhöhen. 
Im Anschluss daran wird die unabhängige 
Mindestlohnkommission über die etwaigen weiteren 
Erhöhungsschritte befinden. 

Wichtig auch im Tourismus 
– besonders in Gastronomie 
und Hotellerie. 

  

Mini- und Midijobs  

Wir erhöhen die Midi-Job-Grenze auf 1.600 Euro. Künftig 
orientiert sich die Minijob-Grenze an einer 
Wochenarbeitszeit von 10 Stunden zu 
Mindestlohnbedingungen. Sie wird dementsprechend mit 
Anhebung des Mindestlohns auf 520 Euro erhöht. 

Wichtig auch im Tourismus 
– besonders in Hotellerie 
und Gastronomie > 
Studentenjobs o.ä. 

  

Digitale Plattformen  

Digitale Plattformen sind eine Bereicherung für die 
Arbeitswelt, deswegen sind gute und faire 
Arbeitsbedingungen wichtig. In diesem Sinne überprüfen wir 

 



 

bestehendes Recht und verbessern die 
Datengrundgrundlagen. Dazu führen wir den Dialog mit 
Plattformanbietern, -arbeitern, Selbständigen sowie 
Sozialpartnern.  

  

Inklusion   

Wir wollen, dass Deutschland in allen Bereichen des 
öffentlichen und privaten Lebens, vor allem aber bei der 
Mobilität (u. a. bei der Deutschen Bahn), beim Wohnen, in der 
Gesundheit und im digitalen Bereich, barrierefrei wird. Wir 
setzen dafür das Bundesprogramm Barrierefreiheit ein. 
Dazu überarbeiten wir unter anderem das 
Behindertengleichstellungsgesetz und das 
Barrierefreiheitsstärkungsgesetz sowie das Allgemeine 
Gleichbehandlungsgesetz. Wir setzen uns das Ziel, alle 
öffentlichen Gebäude des Bundes umfassend barrierefrei zu 
machen.  

Besonders auch wichtig für 
touristische Mobilität und 
Beherbergung.  

 

Ggf. auch relevant für die 
Informationsbereitstellung 
als barrierefreie Website. 

Wir verpflichten in dieser Wahlperiode private Anbieter von 
Gütern und Dienstleistungen, innerhalb einer 
angemessenen Übergangsfrist zum Abbau von Barrieren 
oder, sofern dies nicht möglich oder zumutbar ist, zum 
Ergreifen angemessener Vorkehrungen. Wir legen 
entsprechende Förderprogramme auf und bauen die 
Beratungsarbeit der Bundesfachstelle Barrierefreiheit aus.  

Wichtig u.a. für 
Gastronomie, Hotellerie, 
Touristinformationen, 
Freizeit- 
Kultureinrichtungen, Reisen 
für alle usw. 

Wir werden die Ausnahmemöglichkeiten des 
Personenbeförderungsgesetzes (ÖPNV) bis 2026 gänzlich 
abschaffen. 

Teilweise auch ein bislang 
großes Hindernis für eine 
barrierefreie Reisekette 
(Hotel barrierefrei, aber 
nicht erreichbar). 

  

Bauen und Wohnen  

Unser Ziel ist der Bau von 400.000 neuen Wohnungen pro 
Jahr, davon 100.000 öffentlich geförderte Wohnungen. Dafür 
werden wir die finanzielle Unterstützung des Bundes für den 
sozialen Wohnungsbau inklusive sozialer 
Eigenheimförderung fortführen und die Mittel erhöhen.  

Wichtig für 
Tourismusakzeptanz und für 
künftige Fewo-Gastgeber. 

Wir werden ein „Bündnis bezahlbarer Wohnraum“ mit allen 
wichtigen Akteuren schließen.  

 

 

 

  



 

Digitalisierung und Vereinfachung  

Wir werden das Baugesetzbuch (BauGB) mit dem Ziel 
novellieren, seine Instrumente noch effektiver und 
unkomplizierter anwenden zu können, Klimaschutz und -
anpassung, Gemeinwohlorientierung und die 
Innenentwicklung zu stärken sowie zusätzliche Bauflächen 
zu mobilisieren und weitere Beschleunigungen der 
Planungs- und Genehmigungsverfahren vorzunehmen. Wir 
werden die entsprechenden Regelungen im 
Baulandmobilisierungsgesetz entfristen und die rechtlichen 
Grundlagen für eine vollständige Digitalisierung der 
Bauleitplanverfahren schaffen. Wir werden prüfen, ob sich 
aus dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 9. 
November 2021 zum gemeindlichen Vorkaufsrecht in 
Gebieten einer Erhaltungssatzung (Milieuschutzsatzung) 
gesetzgeberischer Handlungsbedarf ergibt. Wir wollen die 
Bauforschung stärken.  

Baulandmobilisierungsgeset
z: Wichtig für Investitionen 
auch im Fewo-Bereich. 

  

Klimaschutz im Gebäudebereich   

Wir werden die Grundlagen schaffen, den Einsatz grauer 
Energie sowie die Lebenszykluskosten verstärkt betrachten 
zu können. Dazu führen wir u. a. einen digitalen 
Gebäuderessourcenpass ein. So wollen wir auch im 
Gebäudebereich zu einer Kreislaufwirtschaft kommen. 

Lebenszykluskosten: Erhalt 
statt Abriss. 

  

Städtebau  

Wir wollen lebenswerte Städte, Gemeinden und ländliche 
Regionen in ganz Deutschland und orientieren uns an der 
Neuen Leipzig-Charta. Wir sichern die Städtebauförderung 
dauerhaft und erhöhen sie. Die Senkung der THG-Emissionen 
und Klimaanpassung sind zentrale Bestandteile. Die Hürden 
für finanzschwache Kommunen senken wir und prüfen die 
Möglichkeiten mehrjähriger Bund-Länder-Vereinbarungen. 
Die vorhandenen Fördermaßnahmen im Bereich des 
Städtebaus wollen wir flexibilisieren und entbürokratisieren 
sowie die Einrichtungen der Baukultur stärken. Wir 
entwickeln den Smart-City-Stufenplan weiter, stärken BIM 
Deutschland und richten ein Smart-City-Kompetenzzentrum 
ein. Wir wollen die nutzungsgemischte Stadt.  

Stärkung Baukultur, Smart-
City-Stufenplan, Smart-City-
Kompetenzzentrum,  

nutzungsgemischte Stadt: 

wichtig für Städtetourismus. 
für Entwicklung zur Smart 
Destination. 

Die TA Lärm werden wir modernisieren und an die 
geänderten Lebensverhältnisse in den Innenstädten 
anpassen, um Zielkonflikte zwischen Lärmschutz und 
heranrückender Wohnbebauung aufzulösen. 

Wichtig für Stadttourismus. 



 

Wir erkennen für Clubs und Livemusikspielstätten ihren 
kulturellen Bezug an. Für beides werden wir die 
Baunutzungsverordnung und TA Lärm anpassen. 

Wichtig für Stadttourismus. 

Wir machen das Programm “Zukunftsfähige Innenstädte 
und Zentren” mit der Städtebauförderung kompatibel.  

Wichtig für Stadttourismus. 

Wir unterstützen Kommunen bei der Prävention und 
Bewältigung von Starkregenereignissen und der Anpassung 
an den Klimawandel. Die Hochwasserkatastrophe im 
Sommer 2021, vor allem im Ahrtal und Teilen Nordrhein-
Westfalens, hat uns eindrücklich vor Augen geführt, welche 
verheerenden Folgen Extremwetter haben können. Wir 
werden den Wiederaufbau dort gemeinsam mit den Ländern 
mit aller Kraft vorantreiben.    

Prävention: Wichtig nach 
Flutkatastrophe  

Wir werden das Nachhaltigkeitsziel der Bundesrepublik 
beim Flächenverbrauch mit konkreten Maßnahmen 
hinterlegen. Die Regelung des § 13b BauGB wird nicht 
verlängert. 

 

Wir prüfen die Einführung eines 
Innenentwicklungsmaßnahmengebietes.  

Wichtig für Stadttourismus. 

  

Bevölkerungsschutz  

Der Bund muss mehr Verantwortung für den 
Bevölkerungsschutz übernehmen. Daher richten wir das 
Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BBK) neu aus, 
entwickeln es unter Berücksichtigung der föderalen 
Kompetenzverteilung zur Zentralstelle weiter und stellen es 
entsprechend personell und materiell auf. Verfügbare Kräfte 
und Ressourcen von Bund und Ländern werden in einem 
fortlaufenden Lagebild dargestellt. Die Warnstrukturen 
verbessern wir und bauen den „Warn-Mix“ aus.  

Einbeziehung des DTV zur 
Verbesserung der Sicherheit 
im Tourismus. 

  

Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher  

Wir setzen uns dafür ein, dass Flugreisen in die 
Pauschalreise-Richtlinie bezüglich der 
Insolvenzabsicherung einbezogen werden. Entschädigungs- 
oder Ausgleichszahlungen sollen bei allen Verkehrsträgern 
automatisiert werden. „No-show“-Klauseln untersagen wir im 
AGB-Recht.  

Bei Neuregelung der Fluggastrechteverordnung setzen wir 
uns für den Erhalt des bestehenden Schutzniveaus ein. Die 
Aufsichtsbefugnisse des Kraftfahrt-, des Luftfahrt-, des 
Eisenbahnbundesamtes und der Bundesnetzagentur im 

Wichtige Themen u.a. für 
DRV. 



 

Hinblick auf kollektive Verbraucherinteressen erweitern wir 
ohne zusätzliche Bürokratie. 

 

  

Kultur- und Medienpolitik  

Wir wollen Kultur mit allen ermöglichen, indem wir ihre 
Vielfalt und Freiheit sichern, unabhängig von Organisations- 
oder Ausdrucksform, von Klassik bis Comic, von Plattdeutsch 
bis Plattenladen. Wir sind überzeugt: Kulturelle und 
künstlerische Impulse können den Aufbruch unserer 
Gesellschaft befördern, sie inspirieren und schaffen 
öffentliche Debattenräume.  

Wichtig für 
Kulturtourismus. 

Wir setzen uns für eine starke Kulturszene und 
Kreativwirtschaft ein. Wir stehen für eine 
diskriminierungsfreie Kultur- und Medienpolitik. 

 

Wir wollen Kultur in ihrer Vielfalt als Staatsziel verankern 
und treten für Barrierefreiheit, Diversität, 
Geschlechtergerechtigkeit und Nachhaltigkeit ein.  

Wichtig: Änderung GG für 
Staatsziel Kultur. 

  

Kulturförderung  

Die Neustart-Programme führen wir zunächst fort, um den 
Übergang nach der Pandemie abzusichern. Fortan bauen wir 
die Kulturstiftung des Bundes und den Bundeskulturfonds 
als Innovationstreiber aus und stärken Strukturen der Freien 
Szene und des Bündnisses der internationalen 
Produktionshäuser. 

 

Mit einer Studie evaluieren wir den Beitrag der 
Bundeskulturförderung zur kulturellen Bildung. Wir 
richten eine zentrale Anlaufstelle „Green Culture“ ein, die 
Kompetenzen, Wissen, Datenerfassung, Beratung und 
Ressourcen für die ökologische Transformation anbietet.  

Wir schaffen ein Kompetenzzentrum für digitale Kultur, das 
Kulturakteurinnen und Akteure berät, vernetzt und 
qualifiziert.  

Wir fördern den Aufbau eines Datenraums Kultur, der 
sparten- und länderübergreifend Zugang zu Kultur 
ermöglicht.  

In einem „Plenum der Kultur“ werden wir mit Kommunen, 
Ländern, Kulturproduzentinnen und -produzenten, 
Verbänden und Zivilgesellschaft Kooperation verbessern und 
Potenziale von Standards beraten.  

Wichtig: Für kommunale 
Kulturförderung 
ausreichende kommunale 
Finanzausstattung 
notwendig.  

 

Sehr bedeutend für 
Kulturtourismus bzgl. 
Museen, Theater usw. sowie 
Förderung des Tourismus im 
ländlichen Raum. 



 

Kommunen müssen finanziell dauerhaft Kunst und Kultur 
aus eigener Kraft fördern können.  

Ausgehend vom Trafo-Programm entwickeln wir 
exemplarische Strategien für Kultur im ländlichen Raum 
und in strukturschwachen Regionen und wollen die 
Kofinanzierung durch finanzschwache Kommunen auf zehn 
Prozent reduzieren. Wir bekräftigen das kulturelle 
Engagement des Bundes für die Hauptstadt.  

Wir wollen öffentliche Bibliotheken als dritte Orte stärken 
und Sonntagsöffnungen ermöglichen. 

Wichtig auch für Tourismus. 
Potenzial: Bibliotheken und 
Touristinformationen als 
gemeinsamen Dritten Ort 
entwickeln. 

Clubs und Livemusikstätten sind Kulturorte. Wir sichern 
kulturelle Nutzungen in hochverdichteten Räumen und 
unterstützen Investitionen in Schallschutz und 
Nachhaltigkeit. Wir wollen die Musikspielstättenförderung 
weiterentwickeln und freie Kulturorte wie Galerien 
unterstützen. Wir werden die Evaluierung des 
Kulturgutschutzgesetzes zu Ende führen und entsprechend 
dem Ergebnis die Regelungen überarbeiten. 

Wichtig für den 
Städtetourismus. 

Wir verankern eine Ansprechpartnerin bzw. einen 
Ansprechpartner für die Kultur- und Kreativwirtschaft bei 
der Bundesregierung, vereinfachen und verbessern 
Förderung auch für kreative, nicht-technische Innovationen. 

 

Mit der Filmförderungsnovelle wollen wir die 
Filmförderinstrumente des Bundes und die 
Rahmenbedingungen des Filmmarktes neu ordnen, 
vereinfachen und transparenter machen, in enger 
Abstimmung mit der Filmbranche und den Ländern. Wir 
prüfen die Einführung von Investitionsverpflichtungen und 
steuerlichen Anreizmodellen und schaffen gesetzliche 
Rahmenbedingungen, um die steuerliche Behandlung von 
Filmkoproduktionen rechtssicher zu gestalten. Kinos und 
Festivals fördern wir verlässlich und bewahren unser 
nationales Filmerbe.  

 

  

Kulturelles Erbe  

Wir wollen das bauliche Kulturerbe nachhaltig sichern, 
zugänglich machen und das 
Denkmalschutzsonderprogramm unter ökologischen 
Aspekten weiterentwickeln. Wir schaffen eine 
„Bundesstiftung industrielles Welterbe“ und prüfen 

Wichtig für Tourismus. 



 

europäische Mechanismen zur Förderung des 
Denkmalschutzes. 

Wir setzen den Reformprozess der Stiftung Preußischer 
Kulturbesitz gemeinsam mit den Ländern fort. Ein erhöhter 
Finanzierungsbeitrag des Bundes hat die grundlegende 
Verbesserung der Governance zur Voraussetzung. Wir 
entwickeln das Humboldt Forum als Ort der demokratischen, 
weltoffenen Debatte.  

Wichtig für Stadttourismus 
in Berlin-Brandenburg. 

  

Gute Lebensverhältnisse in Stadt und Land  

Wir werden das gesamtdeutsche Fördersystem und die unter 
diesem Dach gebündelten Förderprogramme – orientiert an 
der Stärkung der strukturschwachen Regionen – 
weiterentwickeln.  

Wir werden Förderprogramme zusammenfassen, 
vereinfachen, flexibilisieren, harmonisieren und die Mittel 
prioritär dorthin fließen lassen, wo der Nachholbedarf am 
größten ist.  

Mit Bundesförderung leisten wir einen möglichst großen 
Beitrag zu Klimaschutz, Ertüchtigung der Infrastruktur 
sowie Barrierefreiheit vor Ort.  

Kommunen sollen zur Inanspruchnahme von 
Förderprogrammen besser beraten werden. Hürden beim 
Mittelabruf werden wir abbauen, für finanzschwache 
Kommunen z. B. durch die Reduzierung oder den Ersatz von 
Eigenanteilen. Nicht abgerufene Fördermittel stellen wir 
zweckgebunden weiterhin (überjährig) für Förderungen der 
Kommunen zur Verfügung. 

Außerordentlich wichtig für 
Tourismusförderung. 
Entspricht Forderungen des 
DTV! 

Bund und Länder sind gleichermaßen in der Verantwortung 
für gleichwertige Lebensverhältnisse in allen Regionen. 
Gezielt zu diesem Zweck werden wir die Mittel von GRW und 
GAK jährlich dynamisch erhöhen. Wir wollen die 
Möglichkeiten der Infrastrukturförderung in der GRW und 
GAK erweitern, deren Anwendbarkeit flexibilisieren und die 
mehrjährige Übertragbarkeit der Mittel sicherstellen. Der 
Sonderrahmenplan „Ländliche Entwicklung“ wird 
aufgestockt und ausgebaut. Wir prüfen einen neuen 
Fördertatbestand „Regionale Daseinsvorsorge“ innerhalb 
der GRW.  

Erhöhung GRW ist gutes 
Signal! FDP hatte früher 
Absenkung gefordert. 

 

DTV-Position: Regionale 
Daseinsvorsorge innerhalb 
der GRW. 

Zur Stärkung des Zusammenhalts werden die Investitions- 
und Sanierungsprogramme im Bereich des Sports und der 
Kultur (z. B. Sportstätten, Schwimmbäder, Bibliotheken) 

Relevant: Erhalt und Ausbau 
von touristischen 
Infrastrukturen. 



 

vereinfacht und aufgestockt. Wir wollen die Förderung an 
Strukturschwäche ausrichten. 

 

Wir werden Bürgerbeteiligung in Verantwortung der 
kommunalen Selbstverwaltung unterstützen, z.B. bei 
regionalen Entwicklungskonzepten, Regionalmanagements 
und Regionalbudgets. 

Bezug zu 
Tourismuskonzepten, 
Stichwort 
Tourismusakzeptanz, 
Maßnahmen der 
Bürgerbeteiligung. 

Alle Bundesförderprogramme werden regelmäßig evaluiert 
und auf ihre räumliche Wirkung mit einheitlichen 
Datenstandards überprüft. Die Ergebnisse werden in einem 
periodischen Gleichwertigkeitsbericht veröffentlicht und die 
Fortschritte bezüglich gleichwertiger Lebensverhältnisse 
transparent gemacht. Das Monitoring ist verbindliche 
Grundlage für die Weiterentwicklung aller 
Förderprogramme. 

Berücksichtigung des 
Tourismus im 
Gleichwertigkeitsbericht 
sowie Open Data! 

Im Rahmen der Bund-Länder-Finanzbeziehungen wollen wir 
den Kommunen bei der Lösung der Altschuldenproblematik 
helfen.  

Wichtig für 
Tourismusfinanzierung! 

Alle Menschen in Deutschland müssen sich auf moderne 
Standards verlassen können. Dazu gehören vernetzte, 
alltagstaugliche, bezahlbare und klimafreundliche Mobilität, 
schnelle Mobilfunk- und Breitbandverbindungen, 
Gesundheitsversorgung, Bildungs-, Kultur- und 
Sportangebote. 

 

Auskömmliche 
Finanzierung des Tourismus 
als Garant qualitätvoller 
Infrastrukturangebote in 
strukturschwachen 
Regionen  

Die Erschließungs- und Qualitätsstandards für ein 
alltagstaugliches Mobilitätsangebot als möglichst 
vollwertige Alternative zum motorisierten Individualverkehr 
wollen wir im Jahr 2022 zwischen Bund, Ländern und 
Kommunen definieren. Die Bahn muss in ganz Deutschland 
zum Rückgrat der Mobilität werden – auch im ländlichen 
Raum. Einen Schwerpunkt setzen wir dabei auf den Ausbau 
der Schieneninfrastruktur und des Bahnbetriebes. Wir 
wollen individuelle und öffentliche Mobilität verknüpfen 
und durch neue flexible Angebote auch privater Anbieter 
ergänzen. Dazu nutzen wir das Potenzial der Digitalisierung 
und unterstützen die Kommunen bei diesen neuen 
Herausforderungen.  

 

Wir wollen die Chancen der Digitalisierung für Stadt und 
Land besser erschließen. Der Bund schafft die 
Voraussetzungen, dass das OZG in den Kommunen 
erfolgreich und praktikabel umgesetzt werden kann. Das 

Entwicklung zur Smart 
Destination, damit sollten 
auch touristische Initiativen 
förderfähig werden (u.a. 



 

Bundesprogramm Smart Cities wird fortgeschrieben und 
erweitert auf Smart Regions, dabei soll es agiler gestaltet und 
mit städtebaulichen Fragen verknüpft werden.  

Sensoren zur 
Besucherlenkung). 

Wir unterstützen Initiativen zur Schaffung von Orten im 
ländlichen Raum, die Angebote bspw. der Nahversorgung, der 
Kultur, Bildung und Gesundheitsdienstleistungen bündeln 
(Dienstleistungszentren, Gemeinschaftshäuser, Dorfbüros). 
Wir prüfen, ob und inwieweit der Bund Kommunen bei 
überdurchschnittlichen Kosten beim klimagerechten Umbau 
unterstützen kann. Wir wollen die Metropolregionen und 
ländlichen Regionen strategisch zum gegenseitigen Vorteil 
miteinander verknüpfen. 

Entwicklungsmöglichkeiten 
von Touristinformationen 
zu „Dritten Orten“ mit 
Kultur- und 
Bildungsangeboten. Stadt-
Land-Vernetzung 
(Weiterentwicklung von 
Coworking zu 
Gemeinschaftshäusern). 

Gesundheitliche und pflegerische Versorgung muss 
zukunftssicher, bedarfsgerecht und wohnortnah sein. Dafür 
werden wir die sektorenübergreifende Versorgung weiter 
stärken, auch durch mehr Spielräume für regionale 
Modellprojekte und verbindliche 
Mitgestaltungsmöglichkeiten. 

Prüfung: Bezug zu Kurorten 
/ Gesundheitstourismus. 

Die vom Kohleausstieg betroffenen Regionen werden wir 
weiterhin solidarisch unterstützen. Wir werden Maßnahmen 
ergreifen, um insbesondere eine industrielle Wertschöpfung 
vor Ort zu erhalten und Innovation zu ermöglichen. Dafür 
wollen wir auch das Konzept von Reallaboren nutzen.  

 

Das Strukturstärkungsgesetz und das Bundesprogramm 
STARK passen wir an den beschleunigten Kohleausstieg an. 
Wir werden die im Strukturstärkungsgesetz vereinbarten 
Verkehrsinfrastrukturprojekte, insbesondere im Bereich 
Schieneninfrastruktur, wie geplant umsetzen. Für die 
Förderung von Neuansiedlungen von Unternehmen und das 
Wachstum von Bestandsunternehmen wollen wir alle 
Möglichkeiten des Strukturstärkungsgesetzes nutzen. 

 

  

Europäische Freizügigkeit   

Bestimmte Dienstreisen wollen wir von der 
Notifizierungspflicht zur A1-Bescheinigung ausnehmen, 
wenn vor Ort keine Dienstleistungen erbracht oder Güter 
veräußert werden. 

Wichtige für Geschäftsreisen 
und damit vor allem für 
Städtetourismus. 

  

Zukunftsinvestitionen  

Wir wollen mehr privates Kapital für 
Transformationsprojekte aktivieren. Dazu prüfen wir auch, 
welche Beiträge öffentliche Förderbanken kapitalmarktnah 
zur Risikoabsicherung leisten können. Die KfW soll stärker 

Wichtig: 
Tourismusförderinstrument 
der KfW (ERP) prüfen! 



 

als Innovations- und Investitionsagentur wirken. Der 
Zukunftsfonds für Start-ups und Finanzierungsmodelle 
öffentlicher Infrastrukturinvestitionen sind gute Beispiele 
dafür. Um eine Erhöhung des Finanzierungsvolumens 
insbesondere für die Klima- und 
Digitalisierungstransformation der Wirtschaft und von 
Privathaushalten zu erreichen, werden wir das bewährte 
Förderinstrumentarium bedarfsgerecht und nach Maßgabe 
der Zielgenauigkeit und Fördereffizienz skalieren und 
ausweiten. Hierfür prüfen wir, wie die Kapitalbasis der KfW 
genutzt und gegebenenfalls gestärkt werden kann. Wir 
werden ergänzend zur KfW auch mit öffentlichen 
Förderbanken wie der Europäischen Investitionsbank 
zusammenarbeiten. 

 

Start-up Förderung und 
Public-Private-Partnership 
Modelle. 

 

Digitalisierung für 
Tourismuswirtschaft. 

  

Haushaltspolitik  

Darüber hinaus ist es erforderlich, dass für die gesamte 
Legislaturperiode alle Ausgaben auf den Prüfstand gestellt 
werden und eine strikte Neupriorisierung am Maßstab der 
Zielsetzungen in diesem Koalitionsvertrag erfolgt. Die daraus 
erzielten Umschichtungspotenziale und unerwartete 
finanzielle Spielräume sind prioritär für die Projekte des 
Koalitionsvertrages einzusetzen.  

Umschichtung u.a. in GRW, 
Mobilität, Klimaschutz, 
Innovation, Infrastruktur 
etc. 

Um finanzielle Potenziale für Zukunftsinvestitionen zu 
schaffen, werden wir im Rahmen der Haushaltsaufstellungs- 
und des parlamentarischen Verfahrens auch 
Ausgabenkürzungen vornehmen und Ausgabenreste 
abbauen. 

 

  

Bund-Länder-Kommunalfinanzen  

Wir brauchen leistungsstarke und handlungsfähige 
Kommunen. Es gibt viele Kommunen mit hohen Altschulden, 
die sich nicht mehr aus eigener Kraft aus dieser Situation 
befreien können. Ihnen fehlt die Finanzkraft für dringend 
notwendige Investitionen. Wir wollen daher diese 
Kommunen von Altschulden entlasten.  

Wichtig für 
Tourismusfinanzierung 

Die entsprechenden Gespräche mit den Ländern und den 
anderen Fraktionen der demokratischen Parteien im 
Deutschen Bundestag wird die Bundesregierung zeitnah im 
Jahre 2022 führen.  

 

Der Bund bekennt sich zu seiner Unterstützung kommunaler 
Investitionstätigkeit, u. a. im Bereich des Klimaschutzes und 
der Transformation. Für die zielgerichtete Unterstützung 
bauen wir Investitionshemmnisse bei den 

 



 

Förderprogrammen ab und passen die Bedingungen zur 
Inanspruchnahme insbesondere für steuerschwache oder 
überschuldete Kommunen gezielt an.  

Wir wollen die kommunalen Förderprogramme verbessern, 
indem wir sie entbürokratisieren und dort, wo möglich, 
sinnvoll bündeln und mit praxistauglichen Fristen versehen. 
Hierzu bedarf es einer engen Abstimmung zwischen Bund, 
Kommunen und Ländern. 

 

  

Steuern  

Wir wollen eine Investitionsprämie für Klimaschutz und 
digitale Wirtschaftsgüter schaffen, die den Steuerpflichtigen 
in den Jahren 2022 und 2023 ermöglicht, einen Anteil der 
Anschaffungs- und   Herstellungskosten der im jeweiligen 
Jahr angeschafften oder hergestellten Wirtschaftsgüter des 
Anlagevermögens, die in besonderer Weise diesen Zwecken 
dienen, vom steuerlichen Gewinn abzuziehen 
(„Superabschreibung“).  

Prüfung: Relevant u.a. für 
Fewo-Gastgeber? 

Wir wollen die erweiterte Verlustverrechnung zeitlich bis 
Ende 2023 verlängern und den Verlustvortrag auf die zwei 
unmittelbar vorangegangenen Veranlagungszeiträume 
ausweiten.  

 

  

Wagniskapitalfinanzierung, Finanzmarkt Deutschland  

Deutschland soll führender Start-Up-Standort in Europa 
werden. Der Zukunftsfonds wird den Wagniskapitalmarkt 
auch für institutionelle Investoren öffnen und die deutsche 
Finanzierungslandschaft über eine flexible 
Modulausgestaltung gezielt ergänzen. 

 

  

Pandemiebekämpfung  

Wir werden das Krisenmanagement der Bundesregierung zu 
Bekämpfung der Corona-Pandemie neu ordnen. Hierzu 
setzen wir unverzüglich einen gemeinsamen Krisenstab der 
Bundesregierung ein, um die gesamtstaatliche Bekämpfung 
der Corona-Pandemie besser zu koordinieren.  

 

Zur wissenschaftlichen Beratung wird ein interdisziplinär 
besetzter wissenschaftlicher Pandemierat beim 
Bundesministerium für Gesundheit geschaffen.  

Einbeziehung DTV bzw. 
relevanter Mitglieder 
prüfen. 

 
  


